
lsb h – Vereinsförderung und –beratung 

 
Merkblatt für Übungsleiter und Betreuer 

 
Die Vereine des Landessportbund Hessen e.V. (lsb h) genießen Versicherungsschutz aus dem Sport-
versicherungsvertrag (ARAG-Sport) und der Verwaltungsberufsgenossenschaft. (VBG). Kenntnis über 
diese Versicherungen sollten nicht nur die Vorstände, sondern auch die Übungsleiter und Betreuer 
haben. Dieser Personenkreis kann bei Unfällen der Mitglieder wichtige Hilfestellungen für die Ab-
wicklungen mit den Versicherern liefern und genießt bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft als 
Beschäftigte des Vereins persönlich  umfangreichen Versicherungsschutz. 
 
Leistungen der Vereine und der Versicherer: 
I. Sportversicherungsvertrag 
Für diesen Versicherungsschutz leisten die Vereine 0,31 € für Kinder, 0,78 € für Jugendliche und für 
Erwachsene 0,90 € pro Mitglied im Jahr. Den gleichen Betrag zahlt der lsb h an die Versicherung als 
anteilige Förderung für seine gemeinnützigen Vereine. Der Versicherungsschutz umfasst eine  Un-
fall-, Haftpflicht-, Vertrauensschaden-, Reisegepäck-, Rechtschutz- und Krankenversicherung. Es 
werden weitere Zusatzversicherungen für den individuellen Bedarf der Vereine angeboten (Nicht-
mitglieder-, Kfz-Zusatz-, Gebäude- und Inventarversicherung). 
 
II. Verwaltungsberufsgenossenschaft 
Die Prämie an die VBG beträgt 0,19 Cent pro Mitglied und Jahr, die vom lsb h eingezogen und an 
die VBG weitergeleitet werden. Versichert sind dort unter anderem 

 
alle Arbeitnehmer oder arbeitnehmer-ähnlich Beschäftigten ohne Entgelt 
gemäß der Pauschalvereinbarung, darunter fallen auch  
Übungsleiter und Betreuer ohne und mit Verdienst bis 2.100.- €. 

 
Damit genießt dieser Personenkreis einen sehr umfangreichen Versicherungsschutz. Er beinhaltet 
medizinische Leistungen zur Rehabilitation (Heilbehandlung), ärztliche Behandlung, erweiterte 
Ambulante Physiotherapie (EAP), berufsfördernde Leistungen zur Rehabilitation, Leistungen zur 
sozialen Reha, berufsfördernde Leistungen, Pflege, bis hin zu Invaliditäts- und Rentenansprüchen. 
 
Bitte dringend beachten! 
Mit diesem Merkblatt wird lediglich auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass sich möglichst viele 
Vereinsmitarbeiterinnen und –mitarbeiter dieses Themas annehmen und dafür sorgen, dass der 
umfangreiche Versicherungsschutz bekannt wird. Detaillierte und fachlich qualifizierte Auskünfte 
können ausschließlich die Versicherer selbst geben. 
 
Weitere Informationen erhalten Interessierte über unser InternetPortal hier und direkt bei der VBG . 
 
Fragen zum Sportversicherungsvertrag und zu den Zusatzversicherungen beantwortet Ihnen das 
zuständige Versicherungsbüro (Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt) des lsb h jederzeit gerne. 
Herr Pirmann, e-mail: Horst.Pirmann@arag.de , Telefon: 069/6789-252 
Frau Schülzgen, e-mail: Ursula.Schuelzgen@arag.de ,Telefon: 069/6789-315 
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Immer für Sie online: www.lsbh-vereinsberater.de
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